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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die nächste Ausgabe unseres 

Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und Änderungen 

im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten 

wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch 

wünschen, rufen Sie uns unter der 09971 / 85190 an oder schreiben 

Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

 

 

 

 

Abzugsbeschränkung von Kosten für 
häusliches Arbeitszimmer 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der 

Ausstattung können als Betriebsausgaben oder Werbungskosten steuerlich 

angesetzt werden, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist 

dann gesetzlich auf 1.250 € begrenzt. Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, 

wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 

beruflichen Betätigung bildet. 

Entsprechend können für das Arbeitszimmer die anfallenden Kosten wie 

Schuldzinsen, Gebäudeabschreibung, Müllabfuhrgebühren oder Stromkosten 

anteilig angesetzt werden. Der Anteil berechnet sich nach der Fläche des 

Arbeitszimmers im Verhältnis zur übrigen Wohnfläche. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) schränkt nunmehr mit Urteil vom 14.5.2019 die 

Kosten, die als Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer angesetzt 

werden können, ein. Im entschiedenen Fall renovierte ein Steuerpflichtiger das 

Badezimmer und den Flur umfassend. Die dabei entstandenen Kosten setzte er 

in der Gewinnermittlung anteilig für das Arbeitszimmer an; sie wurden jedoch vom 

Finanzamt nicht berücksichtigt. Diese Ansicht spiegelt sich auch in der 

Entscheidung des BFH wieder.  

Grundsätzlich dürfen Renovierungsarbeiten zwar anteilig für das Arbeitszimmer 

berücksichtigt werden, aber nur, wenn diese auf das gesamte Haus bzw. die 

gesamte Wohnfläche entfallen. Bei dem Steuerpflichtigen wurden jedoch Räume 

renoviert, welche fast nur der privaten Nutzung dienen.  

 

Anmerkung: Der BFH verwies das Urteil an die Vorinstanz zurück, weil im 

entschiedenen Fall auch noch Kosten für Arbeiten an Rollläden des Hauses 

anfielen, die von ihm nicht zugeordnet werde konnten. Werden diese nur in einem 

fast ausschließlich privat genutzten Raum montiert, so ist auch hier ein Abzug im 

Rahmen der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht möglich. 

 

BFH-PM 47/2019 v. 1.8.2019, BFH-Urt. v. 14.5.2019, VIII R 16/15 (DW20191005)
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GESETZENTWURF ZUR 
RÜCKFÜHRUNG DES 
SOLIDARITÄTSZUSCHLAGS 

 

 

 

Der Solidaritätszuschlag (Soli-Zuschlag) ist eine 

Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und zur 

Körperschaftsteuer, die dem Bund zusteht. Er 

wurde durch das Gesetz zur Umsetzung des 

Föderalen Konsolidierungsprogramms im Rahmen 

der Wiedervereinigung Deutschlands mit Wirkung 

vom Veranlagungszeitraum 1995 an eingeführt. 

 

Nunmehr soll die im Koalitionsvertrag vereinbarte 

Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetzlich definiert 

und der Soli in einem ersten Schritt – ab 2021 – 

zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen 

schrittweise zurückgeführt werden.  

 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde 

für einkommensteuerpflichtige Personen eine 

Freigrenze festgelegt. Nach geltendem Recht wird 

der Zuschlag nur erhoben, wenn die tarifliche 

Einkommensteuer den Betrag von 972 €/1.944 € 

(Einzel-/Zusammenveranlagung) übersteigt. Diese 

Freigrenze wird nunmehr auf 16.956 €/33:912 € 

angehoben.  

 

Damit sollen laut Gesetzesbegründung rund 90 % 

der Steuerpflichtigen nicht mehr mit 

Solidaritätszuschlag belastet werden. Die Höhe des 

Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Überschreiten 

der Freigrenze. Eine sog. Milderungszone soll einen 

Belastungssprung vermeiden. 

 

ANMERKUNG:  

In der Fachliteratur werden Stimmen laut, die die 

Gesetzesinitiative als nicht grundgesetzkonform 

einstufen. Am Tag der Veröffentlichung dieses 

Schreiben war das Gesetz noch nicht 

verabschiedet. 

 

 

BMF-Referentenentwurf v. 6.8.2019 (DW20191010) 

Besonderheiten bei Verträgen mit nahen Angehörigen 

Zum Jahresende hin werden häufig Verträge neu 

abgeschlossen oder an geschäftliche oder 

gesetzliche Veränderungen angepasst, die ab dem 

nächsten Jahr greifen sollen. Hier gilt zu beachten, 

dass Verträge zwischen Unternehmer oder 

Personengesellschafter und deren nahen 

Angehörigen grundsätzlich im Fokus der 

Finanzverwaltung stehen. Das können Mietverträge 

über die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden oder 

Gegenständen oder aber auch Kauf-, Darlehens- 

oder Schenkungsverträge sein. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann es zu negativen steuerlichen 

Folgen für die Beteiligten kommen, wenn der Vertrag 

nicht ordnungsgemäß – also wie unter fremden 

Dritten – abgeschlossen wurde. 

 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) am 

5.9.2019 entschiedenen Fall lag ein Mietvertrag über 

die Nutzung von Geschäftsräumen zwischen einer 

Personengesellschaft und der Ehefrau eines 

Gesellschafters vor, der zu 50 % beteiligt ist. 

Tatsächlich wurde aber zusätzlich noch ein weiterer 

Raum unentgeltlich an die Personengesellschaft 

überlassen. Nach einer Betriebsprüfung gelangte das 

Finanzamt zu der Überzeugung, dass es sich bei den 

Räumlichkeiten um ein häusliches Arbeitszimmer  

 

handelt und qualifizierte die Mietzahlungen zu nicht 

abzugsfähigen Betriebsausgaben um. 

 

Das FG folgte der Auffassung des Finanzamts. 

Verträge zwischen einer Gesellschaft und deren 

Gesellschaftern bzw. Angehörigen des 

beherrschenden Gesellschafters müssen 

grundsätzlich auf ihre Fremdüblichkeit geprüft 

werden. Das heißt, dass der Vertrag so 

abgeschlossen wurde, wie er zwischen Fremden 

abgeschlossen worden wäre. Im entschiedenen Fall 

hat die Gesellschaft mehr Räume zur Verfügung 

gehabt, als vertraglich vereinbart wurde. Eine solche 

Konstellation wäre unter Fremden nicht eingetreten. 

 

Bitte beachten Sie! Geprüft werden Verträge auch 

auf das vereinbarte Entgelt und sonstige Vorteile, die 

einer der beiden Parteien unberechtigterweise 

zugutekommen könnte. Das gilt nicht nur für 

Mietverträge, sondern auch für Kauf-, Darlehens- 

oder Schenkungsverträge. Lassen Sie sich in 

solchen Fällen immer beraten, um steuerliche Fehler 

zu verhindern, die nachträglich nicht mehr 

rückgängig zu machen sind! 

 

FG Münster, Urt. v. 5.9.2018 – 7 K 543/18 F (DW20190902) 

 

 

Steuerliche Berücksichtigung privater Schulkosten 

Circa 10 % aller Schüler in Deutschland besuchen 

zzt. eine private Schule. Eltern haben die Möglichkeit 

die entstandenen Aufwendungen als 

Sonderausgaben geltend zu machen. Abzugsfähig 

sind 30 %, maximal jedoch 5.000 € pro Jahr, der 

angefallenen Schulgeldzahlungen (bis zu 16.666 €).  

 

Nicht unter den Sonderausgabenabzug fallen 

hingegen Gebühren für Hoch- oder Fachhochschulen 

und Nachhilfeunterricht und werden daher auch 

steuerlich nicht berücksichtigt. Eine freiwillige 

Zahlung an eine begünstigte, gemeinnützige 

Einrichtung kann mit Vorlage einer 

Spendenbescheinigung steuerlich als Spende 

anerkannt werden. 

 

Anmerkung: Zwingende Voraussetzungen für den 

Abzug sind, dass für das Kind noch Anspruch auf 

Kindergeld/Kinderfreibetrag besteht und ein 

allgemeinbildender oder berufsbildender Schul-, 

Jahrgangs- oder Berufsabschluss angestrebt wird. 

Das gilt auch für besuchte Schulen in der EU, wenn 

die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

PM Lohnsteuer-Hilfeverein e.V. v. 21.8.2019 (DW20191020) 
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Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und selbständiger Tätigkeit 

Ist nicht durch Gesetz oder Rechtsprechung 

festgelegt, ob ein bestimmter Beruf zu den 

selbstständigen oder gewerblichen Einkünften 

gehört, so ist die Abgrenzung für den jeweiligen 

Einzelfall durchzuführen. Maßgebend ist dabei, 

welche Tätigkeit hauptsächlich ausgeführt wird und 

welche Position der ausführende Unternehmer 

übernimmt. 

 

Die Entscheidung, ob bei Prüfingenieuren Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb oder aus selbstständiger 

Tätigkeit vorliegen, hatte auch der Bundesfinanzhof 

(BFH) in seinem Urteil vom 14.5.2019 zu treffen.  

Im entschiedenen Fall bestand eine GbR aus 

Gesellschaftern, welche allesamt als Prüfingenieure 

tätig waren. Die angefallenen Haupt- und 

Abgasuntersuchungen wurden jedoch hauptsächlich 

von den Angestellten der GbR ausgeführt. Finanzamt 

und BFH qualifizierten die Einkünfte der GbR aus 

diesem Grund als Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 

somit als gewerbesteuerpflichtig. 

 

Grundsätzlich hatte der BFH bereits zuvor festgelegt, 

dass Prüfingenieure, welche Hauptuntersuchungen 

und Sicherheitsprüfungen durchführen, Einkünfte 

aus selbstständiger/freiberuflicher Tätigkeit erzielen.  

 

Allerdings müssen sie dafür in leitender Position 

und eigenverantwortlich auftreten. Das gilt für 

alle freiberuflichen Unternehmer, da die Tätigkeit 

sonst nicht als selbstständig gilt, sondern als 

gewerblich.  

 

Anmerkung:  

Bei der Ausübung einer selbstständigen Arbeit 

besteht immer die Möglichkeit sich fachlich 

vorgebildeter Arbeitskräfte zu bedienen. Jedoch 

muss die ausgeführte Leistung dem Unternehmer 

zuzurechnen sein.  

 

 

BFH-PM v. Nr. 54 v. 22.8.2019, BFH, Urt. v. 14.5.2019 – VIII R 35/16 

(DW20191021)

 

 

Überversorgung bei der Betriebsrente 

Steuerpflichtige, die Einkünfte aus selbstständiger 

Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb erzielen, können 

ihren beschäftigten Arbeitnehmern eine betriebliche 

Altersvorsorge einrichten. Für die Unternehmer 

stellen die gezahlten Zuwendungen an 

Unterstützungskassen Betriebsausgaben dar. Der 

Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch entschieden, 

dass diese Zuwendungen nicht immer unbeschränkt 

abziehbar sind. 

 

Im entschiedenen Fall zahlte eine Unternehmerin 

regelmäßig Zuwendungen an eine 

Unterstützungskasse, welche mit vereinbartem 

Rentenbeginn lebenslange Leistungen an die 

Arbeitnehmer der Unternehmerin auszahlen soll. Es 

wurde eine jährlich feste Steigerung von 5 %, eine 

sog. Anwartschaftsdynamik, pro zukünftiges 

Dienstjahr vereinbart. Das Finanzamt war der 

Ansicht, dass eine Kürzung der Beiträge zur 

betrieblichen Altersvorsorge vorzunehmen ist, sollte 

eine Überversorgung vorliegen. Dabei muss auch die 

Steigerung in die Prüfung zur Überversorgung mit 

einbezogen werden. 

 

Das sah auch der BFH so. Maßgebend für die 

Berechnung sind 75 % der bezogenen Aktivbezüge 

zur betrieblichen Altersvorsorge am jeweiligen 

Bilanzstichtag. Die zugesagten Versorgungsbezüge 

zuzüglich der Rentenanwartschaft aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung dürfen diese 

Grenze nicht überschreiten. Bei einer 

Überschreitung ist eine Steigerung von 3 % nach 

Auffassung des BFH noch angemessen, bei der 

eine Überversorgung nicht vorliegt. Wird dieser 

Prozentsatz überschritten, wie in dem oben 

beschriebenen Fall mit 5 %, so ist von einer 

Überversorgung auszugehen und eine 

entsprechende Kürzung der gezahlten Zuwendungen 

zu ermitteln. 

 

Bitte beachten Sie! Entsprechende Verträge sollten 

nicht ohne steuerliche Hintergrundprüfung 

abgeschlossen werden. Lassen Sie sich hier 

unbedingt beraten, um steuerliche Fehler bei der 

betrieblichen Rente zu vermeiden. 

 

BFH, Urt. v. 31.7.2018 – VIII R 6/13 (DW20191004)

 

Steuerliche Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen bei GmbH-Geschäftsführern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Schreiben vom 8.8.2019 äußert sich das 

Bundesfinanzministerium zur zukünftigen 

steuerlichen Behandlung von Zeitwertkonten-

Modellen von Organschaften, das in allen offenen 

Fällen angewendet werden soll. Danach sind 

Vereinbarungen über die Einrichtung von 

Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, die zugleich als 

Organ einer Körperschaft bestellt sind – z. B. bei 

Geschäftsführern einer GmbH – 

lohn/einkommensteuerlich grundsätzlich 

anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer nicht an der 

Körperschaft beteiligt ist (z. B. Fremd-

Geschäftsführer). 

 

Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft beteiligt, 

beherrscht diese aber nicht (z. B. Minderheits-

Gesellschafter-Geschäftsführer), ist zu prüfen, ob 

eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. Ist dies 

nicht der Fall, sind Vereinbarungen über die 

Einrichtung von Zeitwertkonten lohn-

/einkommensteuerlich grundsätzlich anzuerkennen. 

 

Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft beteiligt und 

beherrscht diese, liegt eine verdeckte 

Gewinnausschüttung vor. Vereinbarungen über die 

Einrichtung von Zeitwertkonten werden dann lohn-

/einkommensteuerlich von der Finanzverwaltung 

nicht anerkannt. 

 

Der Erwerb einer Organstellung hat keinen 

(negativen) Einfluss auf das bis zu diesem Zeitpunkt 

aufgebaute Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach 

Erwerb der Organstellung ist hinsichtlich der weiteren 

Zuführungen zu dem Konto eine verdeckte 

Gewinnausschüttung zu prüfen. Nach Beendigung 

der Organstellung und Fortbestehen des 

Dienstverhältnisses kann der Arbeitnehmer das 

Guthaben entsprechend weiter aufbauen oder das 

aufgebaute Guthaben für Zwecke der Freistellung 

verwenden. 

 

BMF-Schr. v. 8.8.2019 – IV C 5 -S 2332/07/0004 :004, BMF-Schr. v. 17.6.2009, 

BFH-Urteile v. 11.11.2015 – I R 26/15 u v. 22.2.2018 – VI R 17/16 

(DW20191007) 
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Erstattung von Versicherungsbeiträgen nur auf Antrag 

Durch Verschiebung des Renteneintrittsalters und 

Flexirentengesetz kommt es immer häufiger vor, 

dass Versorgungsbezüge (Rente, BAV-Rente, 

Einmalbetrag aus der BAV) neben aktivem 

Erwerbseinkommen (Arbeitslohn, selbstständige 

Erwerbstätigkeit) bezogen werden.  

Für gesetzlich Versicherte kann es in diesen Fällen 

dazu kommen, dass mehr Beiträge an die 

Krankenkasse abgeführt werden, als dem 

Höchstbeitrag gemäß der 

Beitragsbemessungsgrenze entsprechen.  

 

Die Krankenkassen erstatten den zu viel gezahlten 

Beitrag (nur) auf Antrag an den Versicherten. Der 

Antrag ist an die Krankenkasse zu richten, die den 

Beitrag eingenommen hat, auch wenn in der 

Zwischenzeit ein Wechsel der Krankenkasse erfolgt 

ist. 

 

Bitte beachten Sie: Ohne Antrag keine Erstattung! 

Die Erstattung erfolgt nicht automatisch, da die 

Beiträge bei der Krankenkasse an verschiedenen 

Stellen eingenommen und nicht zusammengeführt 

werden. Der Erstattungsanspruch verjährt vier Jahre 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge 

fällig waren. 

 

§ 231 SGB V, §25 SGB IV (DW20191009) 

 

Anforderungen an Registrierkassen ab 1.1.2020 

Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 

digitalen Grundaufzeichnungen ist seit dem 

28.12.2016 in Kraft. Danach unterliegen die 

Registrierkassen und PC-Kassensysteme, die von 

Unternehmen mit Bargeldeinnahmen genutzt 

werden, als vorgelagerte Systeme der Buchführung 

denselben Aufzeichnungs- und 

Aufbewahrungspflichten wie die eigentlichen 

Buchführungssysteme. Seit dem 1.1.2017 dürfen nur 

noch solche elektronische Registrierkassen 

verwendet werden, die eine komplette, dauerhafte 

Speicherung aller steuerlich relevanten Daten 

ermöglichen. Seit dem 1.1.2018 gibt es die sog. 

Kassen-Nachschau. 

 

Zum 1.1.2020 treten weitere verschärfende 

Auflagen für die elektronischen Kassensysteme 

in Kraft. Dazu gehören insbesondere: 

 Pflicht zur zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtung: Die elektronischen 

Aufzeichnungssysteme und die digitalen 

Aufzeichnungen müssen ab 1.1.2020 mit einer 

zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 

(TSE) ausgestattet sein. Dazu gewährleistet das 

Sicherheitsmodul, dass alle Kasseneingaben mit 

Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert 

und später nicht mehr unerkannt verändert 

werden können. Auf einem Speichermedium 

werden die Einzelaufzeichnungen für die Dauer 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 

gespeichert. Eine digitale Schnittstelle 

gewährleistet eine reibungslose 

Datenübertragung. 

 Belegausgabepflicht: Registrierkassen 

müssen in der Lage sein, für jeden einzelnen 

Geschäftsvorfall einen Beleg auszustellen, 

entweder elektronisch oder in Papierform. Dazu 

wird die Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an 

die Kunden eingeführt. Der Beleg muss in 

unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit 

dem Geschäftsvorfall erteilt werden. Den 

Kunden trifft nicht die Pflicht, den Beleg 

mitzunehmen. 

 Meldungspflicht an die Finanzverwaltung: 

Damit die Informationen zu den Registrierkassen 

der Finanzverwaltung schon bei der 

risikoorientierten Fallauswahl für 

Außenprüfungen und bei der 

Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stehen, 

muss der Nutzer, der elektronische 

Aufzeichnungssysteme verwendet, innerhalb 

eines Monats nach Anschaffung oder 

Außerbetriebnahme des elektronischen 

Aufzeichnungssystems nach amtlichem 

Vordruck u. a. Art, Anzahl, Seriennummer und 

die Anschaffungsdaten der im jeweiligen 

Unternehmen eingesetzten elektronischen 

Aufzeichnungssysteme, sowie die Art der 

zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtungen mitteilen. 

Steuerpflichtige, die ein elektronisches 

Aufzeichnungssystem vor dem 1.1.2020 

angeschafft haben, müssen die Meldung bis 

zum 31.1.2020 abgeben.  

 Sanktionierung von Verstößen: Verstöße 

gegen die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen 

Nutzung der technischen Sicherheitseinrichtung 

können als Ordnungswidrigkeit mit einer 

Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden, 

unabhängig davon, ob ein steuerlicher Schaden 

entstanden ist. 

 

Bitte beachten Sie! Für Kassen, die nach dem 

25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschafft 

wurden, die den Regelungen der Aufbewahrung 

digitaler Unterlagen entsprechen und nicht 

umgerüstet werden können, gilt eine Übergangsfrist 

bis zum 31.12.2022. 

Eine Pflicht zum Einsatz elektronischer 

Registrierkassen gibt es auch weiterhin nicht. 

 

Ernst Röbke Verlag (DW20190909) 

 

Automatischer Informationsaustausch über (ausländische) Finanzkonten in Steuersachen zum 
30.9.2019 

Nach den Regelungen des Finanzkonten-

Informationsaustauschgesetzes werden 

Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 

zum 30.9.2019 für 2018 zwischen dem 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und der 

zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates 

automatisch ausgetauscht. 

 

Dem BZSt waren hierfür von den meldenden 

Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den 

meldepflichtigen Konten nach amtlich 

vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege 

der Datenfernübertragung zum 31.7.2019 zu 

übermitteln. Das Bundesfinanzministerium gab mit 

Schreiben vom 26.6.2019 die finale Staatenliste für 

den automatischen Austausch von Informationen 

über Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 

bekannt. Darin enthalten sind 94 Staaten – weitere 

sollen folgen. 

 

Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, 

Kontonummer, Kontostände von Depots und 

Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus 

Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und 

Stiftungen. Meldepflichtig sind nicht nur Konten von 

natürlichen, sondern auch von juristischen Personen 

sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts und 

Stiftungen. Darüber hinaus umfasst der Standard 

auch die Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial 

Entities, also überwiegend vermögensverwaltende 

Rechtsträger und die Meldung der natürlichen 

Personen, die diese Rechtsträger tatsächlich 

beherrschen – also die Mitteilung der dahinter 

stehenden wirtschaftlich Berechtigten. 

 

Anmerkung: Steuerpflichtige die von den Folgen des 

Informationsaustauschgesetzes betroffen sind, 

müssen eine Selbstanzeige machen, die noch vor 

„Entdecken der Tat“ durch das Finanzamt zu erfolgen 

hat. Lassen Sie sich hierzu zwingend beraten! 

 

BMF-Schr. v. 26.6.2019 – IV B 6 -S 1315/13/10021:052 

(DW20190911) 
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Neuregelung der ersten Tätigkeitsstätte nach dem Reisekostengesetz 

Arbeitnehmer – dazu gehören auch angestellte GmbH-

Geschäftsführer – können beruflich veranlasste 

Fahrtkosten in Höhe des tatsächlichen Aufwands als 

Werbungskosten steuerlich ansetzen. Für Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kommt nur die 

sog. Entfernungspauschale von zzt. 0,30 € je 

Entfernungskilometer zum Tragen. Die frühere 

Bezeichnung für Arbeits- oder Dienstort als 

„regelmäßige Arbeitsstätte“ wurde durch „erste 

Tätigkeitsstätte“ ersetzt. 

 

In mehreren Urteilen vom 4.4.2019 entschied der 

Bundesfinanzhof nunmehr, dass die Regelungen des 

neuen Reiskostenrechts verfassungsgemäß sind. In 

den veröffentlichten Urteilen musste geklärt werden, 

wie die erste Tätigkeitsstätte zu definieren ist. Die 

Beteiligten waren allesamt Arbeitnehmer mit 

verschiedensten Berufen (Polizisten, Piloten, 

Sicherheitskräfte, befristete Arbeitsverhältnisse). 

Anhand dieser Urteile wurden die Merkmale der ersten 

Tätigkeitsstätte verdeutlicht. 

 

Die erste Tätigkeitsstätte ist die feste betriebliche 

Einrichtung, von der aus der Arbeitnehmer befristet 

oder unbefristet seiner beruflichen Arbeit nachgeht. 

Dabei ist eine Tätigkeit in geringem Umfang schon 

ausreichend, der Schwerpunkt seiner Arbeit muss sich 

nicht dort abspielen. Grund für die Zuordnung zu einer 

betrieblichen Einrichtung ist die vertragliche oder 

dienstrechtliche Regelung oder aber die dienstliche 

Anordnung des Arbeitgebers. Tätigkeiten außerhalb 

der Einrichtung sind für die Zuordnung unerheblich. 

 

Anmerkung: Diese Regelungen sind sowohl für die 

Entfernungspauschale als auch für den Ansatz der 

Verpflegungspauschalen von Bedeutung. 

 

BFH, Urt. v. 4.4.2019 – AZ: VI R 27/17 AKR20190708 (DW20190906) 

 

 

Kindergeldanspruch bei Zweitausbildung 

Bei der Frage, ob für ein Kind noch Anspruch auf die 

Auszahlung von Kindergeld oder die 

Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen im Rahmen 

der Einkommensteuer besteht, ist zwischen einer 

mehraktigen Erstausbildung und einer 

berufsbegleitenden Weiterbildung zu unterscheiden.  

 

Für Kinder, die ihr 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, besteht grundsätzlich Anspruch auf 

Kindergeld bzw. auf Kinderfreibeträge. Das gleiche 

gilt, wenn das 18. Lebensjahr vollendet wurde, aber 

noch nicht das 25. und das Kind sich in seiner 

Erstausbildung befindet. Ist diese beendet, so entfällt 

der Anspruch auf Kindergeld. Liegt jedoch eine 

mehraktige Ausbildung vor, so bleibt der Anspruch 

bis zur Beendigung dieser oder der Vollendung des 

25. Lebensjahres bestehen. Für eine 

berufsbegleitende Weiterbildung bzw. eine 

Zweitausbildung gilt das nicht. 

 

Die Unterscheidung zwischen einer mehraktigen 

Ausbildung und einer berufsbegleitenden Ausbildung 

bzw. einer Zweitausbildung ist nicht immer eindeutig. 

In seinem Urteil vom 20.2.2019 entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH), wie eine weitere Ausbildung 

nach dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 

Ausbildungsgangs zu beurteilen ist. Im 

entschiedenen Fall hatte die Tochter eine öffentlich-

rechtliche Ausbildung abgeschlossen. Danach 

arbeitete sie Vollzeit in der Verwaltung und begann 

nebenbei einen berufsbegleitenden Lehrgang zur 

Weiterbildung. Das 25. Lebensjahr hatte sie bisher 

nicht vollendet. Der BFH musste nun entscheiden, ob 

es sich bei dem Lehrgang um einen Teil der 

anspruchsberechtigten Erstausbildung oder ob es 

sich um eine berufsbegleitende Weiterbildung 

handelt, womit der Kindergeldanspruch zu versagen 

wäre. 

 

Er stufte den Lehrgang als Weiterbildung ein. Zwar 

liegt ein direkter sachlicher Zusammenhang 

zwischen der ursprünglichen Ausbildung und der 

Weiterbildung vor, jedoch nicht im angemessenen 

Umfang. Die normale Berufstätigkeit bildet weiterhin 

die Haupttätigkeit. Dieser wird nebenbei ausgeführt 

und stellt keinen wesentlichen Teil der 

Erstausbildung dar. Damit besteht kein Anspruch 

mehr auf Kindergeld. 

 

BFH, Urt. v. 20.2.2019 – AZ: III R 42/18 AKR20190707 (DW20190907) 

 

 

Rückzahlung von „weitergeleitetem“ Kindergeld 

Kindergeld wird i. d. R. an die Person ausbezahlt, die 

das Kind in seinem Haushalt aufgenommen hat. Lebt 

das Kind nicht in dem Haushalt eines Elternteils, 

erhält das Kindergeld derjenige, der dem Kind 

laufend den höheren Barunterhalt zahlt. Wird dem 

Kind von beiden Elternteilen kein Barunterhalt oder 

Barunterhalt in gleicher Höhe bezahlt, können die 

Eltern bestimmen, wer von ihnen das Kindergeld 

erhalten soll. 

 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 

Rheinland-Pfalz (FG) vom 13.6.2019 zu diesem 

Sachverhalt muss ein Elternteil zu Unrecht gezahltes 

Kindergeld auch dann an die Familienkasse 

zurückerstatten, wenn es nicht an ihn, sondern auf 

seine Anweisung auf ein Konto des anderen 

Elternteils ausgezahlt wurde, auf das er keinen 

Zugriff hat. 

 

Im entschiedenen Fall wurde für den Sohn 

Kindergeld festgesetzt und auf das vom Vater im 

Kindergeldantrag angegebene Konto seiner nunmehr 

von ihm getrennt lebenden Ehefrau ausgezahlt. Der 

Sohn verstarb,  so dass die Familienkasse den Vater 

aufforderte, das nach dem Tode des Kindes bereits 

gezahlte Kindergeld zu erstatten. 

 

Das FG entschied jedoch zuungunsten des Vaters. 

Danach hat die Familienkasse nur aufgrund seiner 

Zahlungsanweisung an die Ehefrau gezahlt. Deshalb 

ist nicht die Ehefrau, sondern er Empfänger der 

Leistung gewesen und hat nun das zu Unrecht 

gezahlte Kindergeld zurückzuerstatten. 

 

Bitte beachten Sie! Die Familienkassen können 

strafrechtliche Ermittlungsverfahren einleiten, wenn 

sie den Verdacht haben, dass eine Überzahlung von 

Kindergeld vorliegt. 

 

 

FG Rheinland-Pfalz, PM v. 26.6.2019, Urt. v. 13.6 2019, 5 K 1182/19 

(DW20190908)
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Zuordnung einer Beteiligung zum Privat- oder Betriebsvermögen 

Einzelunternehmer haben bei der Anschaffung von 

Gegenständen, die sowohl privat als auch betrieblich 

genutzt werden sollen, grundsätzlich ein Wahlrecht, 

ob dieser Gegenstand dem Privat- oder dem 

Betriebsvermögen zugeordnet wird. Das Wahlrecht 

entfällt im Umkehrschluss, sollte der Gegenstand 

ausschließlich privat oder beruflich genutzt werden, 

dann erfolgt die Zuordnung nach tatsächlicher 

Nutzung. 

 

Nicht nur Gebrauchsgegenstände können dem 

Betriebsvermögen zugeordnet werden, sondern auch 

Beteiligungen eines Unternehmers an 

Kapitalgesellschaften. Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hatte in seiner Entscheidung vom 10.4.2019 zu 

beurteilen, ob der Unternehmer seine Beteiligung 

dem Betriebsvermögen zuordnen muss oder nicht. 

Dieser wollte die Beteiligung an einer GmbH dem 

Privatvermögen zuordnen und die daraus erzielten 

Einkünfte im Rahmen seiner 

Einkommensteuererklärung als Kapitalvermögen 

versteuern. Da er jedoch die meisten Einnahmen mit 

seinem Einzelunternehmen durch die Tätigkeiten der 

GmbH für das Einzelunternehmen erzielte, war das 

Finanzamt der Auffassung, dass es sich bei der 

Beteiligung um notwendiges Betriebsvermögen 

handelt. 

 

Diese Meinung teilte auch der BFH. Durch die 

Tätigkeiten der GmbH und den daraus entstehenden 

Gewinn hat die Beteiligung eine wichtige Bedeutung 

für das Einzelunternehmen. Es gewährleistet die 

weitere Erzielung von Einnahmen und sichert so die 

Fortführung des Unternehmens. Damit handelt es 

sich um notwendiges Betriebsvermögen, ein 

Wahlrecht seitens des Steuerpflichtigen besteht nicht 

mehr. 

 

 

BFH, Urt. v. 10.4.2019 – AZ: X R 28/16 AKR20190706 (DW201910) 

 

 

UNVERZÜGLICHES NUTZEN DES FAMILIENHEIMS ZUR ERLANGUNG EINER 
ERBSCHAFTSTEUERBEFREIUNG 

 

Maßgebend für die Ermittlung der Erbschaftsteuer 

ist der Wert des vererbten Vermögens abzüglich 

der vererbten Nachlassverbindlichkeiten. Das 

Erben eines sog. Familienheims ist unter weiteren 

Voraussetzungen steuerfrei. 

 

Dafür muss es z. B. vom Erblasser direkt entweder 

auf den Ehegatten bzw. den (eingetragenen) 

Lebenspartner oder auf die Kinder übergehen. 

Beim Erbfall an die Kinder ist eine Steuerbefreiung 

nur gegeben, soweit die Wohnfläche 200 qm nicht 

überschreitet. Der darüber hinausgehende 

Flächenbetrag unterfällt der Steuerpflicht. 

Außerdem muss die Wohnung bis zum Tode des 

Erblassers von diesem selbst genutzt worden sein, 

es sei denn, er war aus zwingenden Gründen  

 

 

daran gehindert, z. B. wegen fortgeschrittene 

Alters und Unterbringung in einem Pflegeheim. 

 

Eine weitere Voraussetzung für die 

Steuerbefreiung ist die „unverzügliche“ 

Selbstnutzung durch den Erben. Bisher kam es 

immer auf die Umstände des Einzelfalls an, ob und 

innerhalb welchen Zeitraums eine unverzügliche 

Selbstnutzung anzunehmen ist. Diesen Zeitraum 

hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun durch ein 

Urteil vom 28.5.2019 auf sechs Monate 

eingegrenzt.  

 

Anmerkung: In seiner Entscheidung betont der BFH 

aber auch, dass die Selbstnutzung der Wohnung 

ausnahmsweise erst nach Ablauf von sechs Monaten  

 

 

als „unverzüglich“ gelten kann, wenn der Erwerber 

im Einzelfall darlegt und glaubhaft macht, zu 

welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der 

Wohnung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, 

aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug in die 

Wohnung nicht früher möglich war und warum er 

diese Gründe nicht zu vertreten hat. Sollten Sie 

davon betroffen sein, lassen Sie sich unbedingt – 

zeitnah nach dem Erbfall – beraten! 

 

Bitte beachten Sie!  

Ferien- oder Wochenendwohnungen sind keine 

Familienheime und gehören nicht zum steuerfreien 

Erbvermögen. 

 

BFH, Urt. v. 28.5.2019 – AZ: II R 37/16 AKR20190709 (DW20190912) 

 

Berücksichtigung von Gehaltsnachzahlungen beim Elterngeld 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass 

nachgezahlter laufender Arbeitslohn, welchen der 

Elterngeldberechtigte außerhalb der für die 

Bemessung des Elterngelds maßgeblichen zwölf 

Monate vor dem Monat der Geburt des Kinds 

erarbeitet hat, die Bemessungsgrundlage für das 

Elterngeld erhöhen kann. Entscheidend ist, dass der 

nachgezahlte Arbeitslohn dem 

Elterngeldberechtigten innerhalb dieser zwölf Monate 

zugeflossen ist. 

Der für die Berechnung des Elterngelds maßgebliche 

Zwölf-Monats-Zeitraum umfasste im entschiedenen 

Fall die Monate Juli 2013 bis Juni 2014. Obwohl die 

Mutter des Kinds von ihrem Arbeitgeber im 

August 2013 noch eine Gehaltsnachzahlung für 

Arbeiten erhielt, die sie im Juni 2013 erbracht hatte, 

ließ der Arbeitgeber diese Nachzahlung bei der 

Bemessung des Elterngelds außen vor. 

Zu Unrecht, wie das Bundessozialgericht entschied. 

Entscheidend war, dass der Betrag für Juni 2013 der 

Mutter noch während des Bemessungszeitraums 

zugeflossen war. 

 

BSG, Urt. v. 27.06.2019, B 10 EG 1/18 R, LEXinform 0449930.

 

 

Keine Mietminderung, wenn Mieter Mängelbeseitigung ablehnt 

Weigert sich der Mieter, die Beseitigung von Mängeln 

durch den Vermieter oder von ihm beauftragte 

Handwerker zu dulden, ist er ab diesem Zeitpunkt 

grundsätzlich zu keiner Mietminderung berechtigt. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs entfällt ein 

mögliches Zurückbehaltungsrecht in der Weise, dass 

einbehaltene Beträge sofort zurückzuzahlen sind und 

von den ab diesem Zeitpunkt fälligen Mieten kein 

Einbehalt mehr zulässig ist. Dies gilt auch dann, 

wenn der Mieter die Mängelbeseitigung unter 

Berufung auf einen anhängigen Rechtsstreit über 

rückständige Miete im Rahmen eines Prozesses mit 

dem Rechtsvorgänger des Vermieters verweigert, da 

er den mangelhaften Zustand aus Gründen der 

Beweissicherung erhalten will. 

 

BGH, Urt. v. 10.04.2019, VIII ZR 12/18, MDR 2019, S. 729, LEXinform 1675851. 
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Mietvertrag zwischen Lebensgefährten steuerlich nicht anzuerkennen 

Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die 

hälftige Nutzung der gemeinsam bewohnten 

Wohnung hält einem Fremdvergleich nicht stand und 

ist steuerlich nicht anzuerkennen. So sieht es 

jedenfalls das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

Die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren 

Wohnungen nutzte die im Obergeschoss befindliche 

Wohnung gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. 

Dieser überwies monatlich einen als Miete 

bezeichneten Betrag. Aus einer schriftlichen 

Vereinbarung ergab sich, dass die Mitbenutzung der 

Wohnung mit einem festen Betrag inklusive 

Nebenkosten zu vergüten sei. 

Aus der Vermietung dieser Wohnung erklärte die 

Überlassende einen Verlust, den das Finanzamt 

nicht berücksichtigte. Das Finanzgericht hat sich 

dieser Meinung angeschlossen und festgestellt, dass 

das Mietverhältnis keinem Fremdvergleich 

standhalte und somit steuerlich nicht anzuerkennen 

sei. Solche Mieteinnahmen seien als nicht zu 

berücksichtigende Beiträge zur gemeinsamen 

Haushaltsführung anzusehen. Somit seien auch die 

damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen 

für eine solche Wohnung nicht abzugsfähig. 

 

FG Baden Württemberg, Urt. v. 06.06.2019, 1 K 699/19, LEXinform 5022295. 

 

BGHW: WEGFALL DER PFLICHTVERSICHERUNG ZUM 01.01.2020 

 

Die BGHW – Berufsgenossenschaft Handel und 

Warenlogistik hat in ihrer neuen Satzung unter 

anderem die Aufhebung der Unternehmer-

Pflichtversicherung ab dem 01.01.2020 

beschlossen.  

 

Dies betrifft alle nach der Fusion zunächst 

fortgeführten Unternehmerpflichtversicherungen 

kraft Satzung (der ehemaligen BG für den 

Einzelhandel) zum 31.12.2019. 

Die Änderungen treten mit Wirkung vom 

01.01.2020 in Kraft. 

 

Alle am 31.12.2019 noch bestehenden 

Unternehmer-Pflichtversicherungen werden mit  

 

 

Wirkung vom 01.01.2020 aufgehoben. Danach 

besteht dann allerdings kein Versicherungsschutz 

mehr. Sofern weiterhin Versicherungsschutz 

gewünscht wird, ist dieser schriftlich oder 

elektronisch als sog. „freiwillige Versicherung“ 

zu beantragen.  

 

Auch für Personen, die zu der Unternehmer-

Pflichtversicherung kraft Satzung eine (freiwillige) 

Zusatzversicherung haben, besteht ab dem 

01.01.2020 kein Versicherungsschutz mehr. 

Sofern weiterhin Versicherungsschutz gewünscht 

wird, ist auch dieser schriftlich oder elektronisch als 

freiwillige Versicherung zu beantragen. 

 

 

Auf die gewohnte Absicherung bei Arbeitsunfall, 

Wegeunfall und Berufskrankheit muss künftig also 

niemand verzichten. Es besteht die Möglichkeit der 

freiwilligen Versicherung (§ 6 SGB VII, §§ 42 ff. der 

Satzung). Hierfür ist jedoch ab dann und in Zukunft 

ein schriftlicher oder elektronischer Antrag 

erforderlich. 

 

Weitere Informationen hierzu sowie ein 

entsprechendes Formular finden Sie auf der 

Internetseite www.bghw.de 

 

bghw.de/presse/aktuelles/lohnnachweis-und-beitrag/achtung-wegfall-der-

pflichtversicherung 

 

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers können geldwerten Vorteil mindern 

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des 

Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die private 

Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs mindern den 

Wert des geldwerten Vorteils aus der 

Nutzungsüberlassung. In Höhe der Zuzahlungen 

fehlt es insoweit an einer Bereicherung des 

Arbeitnehmers. Ob der geldwerte Vorteil nach der 

1 %-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode 

ermittelt wird, ist ohne Bedeutung. Voraussetzung für 

die Kürzung ist, dass der Arbeitnehmer die 

getragenen Kosten belegen kann. 

 

Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den 

Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten 

zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, 

Wartungs- und Reparaturkosten, 

Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugversicherungen und 

Aufwendungen für die Wagenpflege. Nicht zu 

berücksichtigen sind u. a. 

Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren und 

Aufwendungen für Insassen- und 

Unfallversicherungen, weil sie nicht zu den 

Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören. 

 

Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des 

geldwerten Vorteils nur für solche vom Arbeitnehmer 

getragenen Kosten zu, die aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen notwendig und zur Erfüllung 

einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich sind. 

Freiwillig übernommene Kosten gehörten nicht dazu. 

 

Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine 

Garage entfallenden anteiligen Kosten seines 

selbstbewohnten Hauses vom geldwerten Vorteil 

mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den 

Dienstwagen in einer Garage unterzustellen. Das 

Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es 

sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe. 

 

BMF, Schr. v. 04.04.2018, IV C 5 - S-2334 / 18 / 10001, BStBl 2018 I, S. 592, 

LEXinform 5236596; FG Münster, Urt. v. 14.03.2019, 10 K 2990/17, (rkr.), EFG 

2019, S. 1083, LEXinform 5022159. 

 

Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung 

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht 

entschiedenen Fall behauptete ein Steuerpflichtiger, 

er habe den betrieblichen Pkw nicht für Privatfahrten 

genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich mit einem 

zum Privatvermögen gehörenden vergleichbaren 

Fahrzeug durchgeführt worden. 

Da aber dieses Fahrzeug auch von der Ehefrau des 

Steuerpflichtigen genutzt wurde, bezweifelten die 

Richter, dass das Privatfahrzeug dem 

Steuerpflichtigen zur uneingeschränkten privaten 

Nutzung ständig zur Verfügung stand. Die aus der 

allgemeinen Lebenserfahrung abgeleitete 

Vermutung, dass ein betrieblicher Pkw auch zu 

privaten Zwecken genutzt wird, kann nur durch 

Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) 

erschüttert werden. 

Da der Beweis des ersten Anscheins der 

Privatnutzung des betrieblichen Fahrzeugs durch 

Gegenbeweis weder entkräftet noch erschüttert 

wurde, muss der Steuerpflichtige die Versteuerung 

nach der 1 %-Regelung akzeptieren. 

 

Niedersächsisches FG, Urt. v. 20.03.2019, 9 K 125/18, (rkr.), LEXinform 5022186. 
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BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2015 = 100 

 

2019 

Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2;  

Februar 103,8; Januar = 103,4 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
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